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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1984

Norm

StPO §362 Abs2

Rechtssatz

Das neue Urteil wurde vom OGH in ö7entlicher Verhandlung geschöpft, weil spätestens seit dem

StrafverfahrensänderungsG 1983 das Recht des Angeklagten, von jedem in der Stra7rage erkennenden Gericht gehört

zu werden, unzweifelhaft ist.
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